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42 Bekanntmachung gemäß § 10 
des Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG)

Bezirksregierung Münster 48147 Münster, 23.02.2018
52-500-0211802/0024.V Domplatz 1-3
 poststelle@brms.nrw.de

Firma RETERRA West GmbH & Co. KG, Brink 37 c,  
48653 Coesfeld
Die Firma RETERRA West GmbH & Co. KG, Brink 37 
c, 48653 Coesfeld, hat die Änderungsgenehmigung zur we-
sentlichen Änderung, des gemäß BImSchG genehmigten 
Kompostwerkes in Coesfeld (Gemarkung Kirchspiel, Flur 
27, Flurstück 220) beantragt.

Gegenstand des Antrages ist die Erweiterung des Kom-
postwerkes mit Teilstromvergärung in Coesfeld um eine 
Gärprodukttrocknung. Die Anlage soll nach Änderungs-
genehmigung errichtet und betrieben werden.

Der für Mittwoch, den 21.03.2018 um 10.00 Uhr, im Be-
sprechungsraum der RETERRA, Brink 37 c, 48653 Coes-
feld, vorgesehene Erörterungstermin findet nicht statt, da 
gegen das beantragte Vorhaben keine Einwendungen inner-
halb der Einwendungsfrist erhoben wurden.

Im Auftrag
gez. Dagmar Egemann

Abl. Bez.Reg. Mstr. 2018 S. 69

43 Bekanntmachung der Teilrücknahme der 
Nebenbestimmung A.IV.5.1.4 des immissions-
schutzrechtlichen Genehmigungsbescheides 
vom 19.01.2017 zur Errichtung und Betrieb des 
Steinkohlekraftwerks Datteln 4 

Bezirksregierung Münster Münster, den 23.02.2018 
500-0915123/0021.V Domplatz 1-3, 48143 Münster 
 dez53@brms.nrw.de

Die Bezirksregierung Münster hat mit Bescheid vom 
23.02.2018 die Nebenbestimmung A.IV.5.1.4 zur Fest- 
legung eines Emissionsgrenzwertes als Jahresmittelwert 
von 0,002 mg/m3 für den Parameter Quecksilber und 
seine Verbindungen, angegeben als Quecksilber (Hg), 
des immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsbeschei-
des vom 19.01.2017 zur Errichtung und zum Betrieb des 
Steinkohlekraftwerks Datteln 4 zurückgenommen.

Der Teilrücknahmebescheid enthält folgenden verfügenden 
Teil:

„1. Hiermit wird die Nebenbestimmung A.IV.5.1.4 
des immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsbe-
scheides vom 19.01.2017 zur Errichtung und zum 
Betrieb eines Steinkohlekraftwerks in Datteln (Az.: 
500-53.0011/15/0915123/0021.V) mit Wirkung für die 
Vergangenheit zurückgenommen.

B: Verordnungen, Verfügungen und Bekanntmachungen der Bezirksregierung
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156  Öffentliche Zustellung gemäß § 10 des Verwaltungszu- 
stellungsgesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen  
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158  Öffentliche Zustellung gemäß § 10 des Verwaltungszu- 
stellungsgesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen  
(Landeszustellungsgesetz - LZG NRW) vom 07.03.2006  
(GV. NRW. S. 94) 226

159  Bekanntmachung gemäß § 10 des Bundes-lmmissions- 
schutzgesetzes (BImSchG) i.V.m. § 21a der 9. Verordnung  
zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes  
(9. BImSchV) 226

160  Bekanntmachung gemäß § 15 Abs. 2a des Bundes- 
Immissionsschutzgesetzes (BImSchG) 227

in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste 
drohen. 

Münster, den 16. August 2023  Bezirksregierung Münster 
 - Dezernat 20 - 
 Im Auftrag 
 gez. Röckmann

Abl. Bez.Reg. Mstr. 2023 S. 225

157  Öffentliche Zustellung gemäß § 10 des Verwal-
tungszustellungsgesetzes für das Land Nord-
rhein-Westfalen (Landeszustellungsgesetz - LZG 
NRW) vom 07.03.2006 (GV. NRW. S. 94) 

Für Herrn Amin Ammar, geb. 30.08.1995
Letzte hier bekannte Anschrift:
Lippspieker 25
45721 Haltern am See

kann ein Zuweisungsbescheid der Bezirksregierung Arns- 
berg vom 01.08.2023 –Zuweisungsentscheidung gem. 
§ 50 Abs. 4 i.V.m. § 50 Abs. 2 des Asylgesetzes AZ: 
201.2.1/1115934 nach Hemer nicht bekanntgegeben wer-
den, da der derzeitige Aufenthaltsort unbekannt ist. 

Er wird hiermit aufgefordert, den Bescheid an folgender 
Adresse unverzüglich abzuholen:

156  Öffentliche Zustellung gemäß § 10 des Verwal-
tungszustellungsgesetzes für das Land Nord-
rhein-Westfalen (Landeszustellungsgesetz - LZG 
NRW) vom 07.03.2006 (GV. NRW. S. 94) 

Für Herrn Akram Hassan, geb. 10.10.1994
Letzte hier bekannte Anschrift:
Lippspieker 25
45721 Haltern am See

kann ein Zuweisungsbescheid der Bezirksregierung Arns-
berg vom 02.08.2023 –Zuweisungsentscheidung gem. § 12a 
des Asylgesetzes AZ: 201.5.1109996 nach Gescher nicht 
bekanntgegeben werden, da der derzeitige Aufenthaltsort 
unbekannt ist. 

Er wird hiermit aufgefordert, den Bescheid an folgender 
Adresse unverzüglich abzuholen:

Anschrift:
Bezirksregierung Münster - Dezernat 20 - 
NU Haltern am See
Herr Röckmann
Lippspieker 25
45721 Haltern am See

Hinweis: Gemäß § 10 Absatz 2 Satz 7 LZG NRW gilt das 
Schriftstück als zugestellt, wenn seit dem Tag des Aushangs 
dieser Benachrichtigung zwei Wochen vergangen sind. Es 
wird darauf hingewiesen, dass mit dieser Zustellung des 
Schriftstücks durch öffentliche Bekanntmachung Fristen 
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163  Allgemeinverfügung zur Festlegung eines einheitlichen  
elektronischen Datenverarbeitungsverfahrens (EDV- 
Verfahren) für die Niederschriften von Trinkwasser- 
untersuchungsergebnissen  228
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Anschrift:

Bezirksregierung Münster - Dezernat 20 - 
NU Haltern am See
Herr Röckmann
Lippspieker 25
45721 Haltern am See

Hinweis: Gemäß § 10 Absatz 2 Satz 7 LZG NRW gilt das 
Schriftstück als zugestellt, wenn seit dem Tag des Aushangs 
dieser Benachrichtigung zwei Wochen vergangen sind. Es 
wird darauf hingewiesen, dass mit dieser Zustellung des 
Schriftstücks durch öffentliche Bekanntmachung Fristen 
in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste 
drohen. 

Münster, den 17. August 2023 Bezirksregierung Münster 
 - Dezernat 20 - 
      Im Auftrag 
 gez. Röckmann

Abl. Bez.Reg. Mstr. 2023 S. 225-226

158  Öffentliche Zustellung gemäß § 10 des Verwal-
tungszustellungsgesetzes für das Land Nord-
rhein-Westfalen (Landeszustellungsgesetz - LZG 
NRW) vom 07.03.2006 (GV. NRW. S. 94)

Für Frau 
Iryna Muzychenko
geb. am 02.03.1998 
letzte hier bekannte Anschrift:
Urnenstr. 4
49492 Westerkappeln

kann ein Schriftstück des Dezernates 28 der Bezirksregie-
rung Münster vom 22.06.2023– 53F8602317 - nicht zuge-
stellt werden, da der derzeitige Aufenthaltsort unbekannt ist.

Sie werden hiermit aufgefordert, das Schriftstück an folgen-
der Adresse unverzüglich abzuholen:

Anschrift:
Bezirksregierung Münster
Albrecht-Thaer Str. 9
48147 Münster
Raum N 3057

Hinweis: 
Gemäß § 10 Absatz 2 Satz 7 LZG NRW gilt das Schrift-
stück als zugestellt, wenn seit dem Tag des Aushangs dieser 
Benachrichtigung zwei Wochen vergangen sind. Es wird 
darauf hingewiesen, dass mit dieser Zustellung des Schrift-
stücks durch öffentliche Bekanntmachung Fristen in Gang 
gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen.

Münster, den 17.08.2023 Bezirksregierung Münster 
 - Dezernat 28 - 
 Im Auftrag 
 gez. Stiel

Abl. Bez.Reg. Mstr. 2023 S. 226

159  Bekanntmachung gemäß § 10 des Bundes-lmmis-
sionsschutzgesetzes (BImSchG) i.V.m. § 21a der 
9. Verordnung zur Durchführung des Bundes-Im-
missionsschutzgesetzes (9. BImSchV)

Bezirksregierung Münster  
52-500-0014806/0001.U 
 Münster, den 16.08.2023 
 Domplatz 1 – 3, 48147 Münster

Die Firma E.T.R. Entsorgungsgesellschaft mbH, Raiffei-
senstraße 18 in 48727 Billerbeck hat die Neugenehmigung 

gemäß § 4 BImSchG (Bundes- Immissionsschutzgesetz) zur 
Errichtung und zum Betrieb einer Aufbereitungsanlage für 
Öl-Wassergemische auf dem Grundstück in 48727 Biller-
beck, Raiffeisenstraße 18 (Gemarkung Billerbeck-Kirch-
spiel, Flur 39, Flurstücke 242) beantragt.

Die Bezirksregierung Münster, Dezernat 52, Domplatz 1-3, 
48147 Münster hat der Firma E.T.R. Entsorgungsgesell-
schaft mbH mit Datum vom 19.07.2023 die immissions-
schutzrechtliche Genehmigung mit dem folgenden verfü-
genden Teil erteilt:

„Hiermit erteile ich Ihnen auf Ihren Antrag vom 28.04.2021 
(Eingang BR MS am 07.05.2021) gemäß § 4 i. V. m. § 6 BIm-
SchG die

Genehmigung

eine Aufbereitungsanlage für Öl-Wassergemische auf dem 
Grundstück Gemarkung Billerbeck-Kirchspiel, Flur 39, 
Flurstück 242 gemäß den Ziffern 

8.11 Anlagen zur  
8.11.2  sonstigen Behandlung, ausgenommen Anlagen, 

die durch die Nummern 8.1 bis 8.10 erfasst wer-
den, mit einer Durchsatzkapazität von 

8.11.2.1  gefährlichen Abfällen von 10 Tonnen oder mehr je 
Tag

 sowie
8.12  Anlagen zur zeitweiligen Lagerung von Abfällen, 

auch soweit es sich um Schlämme handelt, ausge-
nommen die zeitweilige Lagerung bis zum Einsam-
meln auf dem Gelände der Entstehung der Abfälle 
und Anlagen, die durch Nummer 8.14 erfasst wer-
den bei

8.12.1  gefährlichen Abfällen mit einer Gesamtlagerkapa-
zität von

8.12.1.1 50 Tonnen oder mehr

der 4. BImSchV zu errichten und zu betreiben.

Diese Genehmigung wird nach Maßgabe der im Anhang 
1 angeführten Antragsunterlagen erteilt, sofern sich nicht 
durch nachstehende Anforderungen Änderungen ergeben.

Eingeschlossene Zulassungen und Genehmigungen:
•  Baugenehmigung des Kreises Coesfeld einschließlich der 

Ausnahme von Festsetzungen des Bebauungsplanes ge-
mäß Bescheid der Stadt Billerbeck (Az.: 60/ma-na) vom 
15.02.2023

•  Befristete Genehmigung zur Indirekteinleitung von vorbe-
handeltem Abwasser gemäß § 58 Abs. 1 des Gesetzes zur 
Ordnung des Wasserhaushalts (Wasserhaushaltsgesetzes 
- WHG) in Verbindung mit den Anhängen 27 und 49 der 
Abwasserverordnung (AbwV)

• Eignungsfeststellung der Betriebseinheit 1“

Die Rechtsmittelbelehrung zu diesem Bescheid lautet:

„Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach 
Zustellung Klage beim Oberverwaltungsgericht für das 
Land Nordrhein-Westfalen in Münster erhoben werden.

Vor dem Oberverwaltungsgericht muss sich jeder Betei-
ligte – außer in Prozesskostenhilfeverfahren – durch eine 
prozessbevollmächtigte Person vertreten lassen. Als Pro-
zessbevollmächtigte sind nur die in § 67 Abs. 4 der Ver-
waltungsgerichtsordnung (VwGO) bezeichneten und ihnen 
Kraft Gesetzes gleichgestellten Personen zugelassen.“

Eine Ausfertigung des gesamten Genehmigungsbescheides 
mit Begründung und den dazugehörigen Antragsunterla-
gen wird nach der Bekanntmachung (25.08.2023) für einen 
Monat vom 28.08.2023 bis 29.09.2023 während der Dienst-
stunden zur Einsicht bei folgenden Behörden ausgelegt:

•  Rathaus der Stadt Billerbeck, Markt 1 in 48727 Billerbeck, 
Zimmer 7
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•  Bezirksregierung Münster, Dezernat 52, Raum N 4019, 
Albrecht-Thaer-Straße 9, 48147 Münster

Mit dem Ende der oben genannten Auslegungsfristen gelten 
die Bescheide auch gegenüber Dritten, die keine Einwen-
dung erhoben haben, als zugestellt.

 Im Auftrag 
 gez. Alexander Stamm

Abl. Bez.Reg. Mstr. 2023 S. 226-227

160  Bekanntmachung gemäß § 15 Abs. 2a des  
Bundes-Immissionsschutzgesetzes (BImSchG)

Bezirksregierung Münster  
500-53.0168/23/08757301214/0053.V 
 Münster, den 15.08.2023 
 Domplatz 1-3, 48143 Münster 
 dez53@brms.nrw.de

Die Firma Sasol Germany GmbH, Paul-Baumann-Str. 1 in 
45772 Marl hat mit Datum vom 20.06.2023 die störfall- 
relevante Änderung gemäß § 15 Abs. 2a BImSchG der im-
missionsschutzrechtlich genehmigungsbedürftigen Anlage 
Ethylenoxid-Fabrik auf dem Grundstück Paul-Baumann-Str. 
1 in 45772 Marl (Gemarkung Marl, Flur 53, Flurstück 11) 
angezeigt.

Gegenstand der Anzeige ist die verbesserte Absicherung der 
Ethylenoxid-Pumpen.

Das angezeigte störfallrelevante Vorhaben wurde daraufhin 
geprüft, ob der angemessene Sicherheitsabstand zu benach-
barten Schutzobjekten erstmalig unterschritten wird, räum-
lich noch weiter unterschritten wird oder ob eine erhebliche 
Gefahrenerhöhung ausgelöst wird.

Im Rahmen dieser Prüfung wurde festgestellt, dass dies 
nicht der Fall ist. Das angezeigte Vorhaben bedarf daher kei-
ner Genehmigung nach dem BImSchG.

Die Entscheidung nach § 15 Abs. 2a BImSchG wird  
hiermit in Verbindung mit dem Erlass des Ministeriums  
für Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz 
NRW vom 01.09.2021 zu „Auslegungsfragen zu unbestimm-
ten Rechtsbegriffen zur Umsetzung der Seveso-III-Richt- 
linie in nationales Recht“ öffentlich bekannt gemacht.

 Im Auftrag 
 gez. Reineke

Abl. Bez.Reg. Mstr. 2023 S. 227

161  Bekanntmachung gemäß § 15 Abs. 2a des  
Bundes-Immissionsschutzgesetzes (BImSchG)

Bezirksregierung Münster  
53.0148/23/0875785-2636/0002.U 
 Münster, den 01.08.2023 
 Domplatz 1-3, 48143 Münster 
 dez53@brms.nrw.de

Die Firma Evonik Operations GmbH, Paul-Baumann-Str. 1 
in 45772 Marl hat mit Datum vom 20.06.2023 die störfall-
relevante Änderung gemäß § 15 Abs. 2a BImSchG der im-
missionsschutzrechtlich genehmigungsbedürftigen Anlage 
Kraftwerk VII, Block 71 auf dem Grundstück Paul-Bau-
mann-Str. 1 in 45771 Marl (Gemarkung Marl, Flur 59, Flur-
stücke 28, 86, 107) angezeigt.

Gegenstand der Anzeige ist die Anbindung eines zusätzli-
chen Restgases (E-Gas) an die Zusatzfeuerung des Kraft-
werkes VII, Block 71.

Das angezeigte störfallrelevante Vorhaben wurde daraufhin 
geprüft, ob der angemessene Sicherheitsabstand zu benach-

barten Schutzobjekten erstmalig unterschritten wird, räum-
lich noch weiter unterschritten wird oder ob eine erhebliche 
Gefahrenerhöhung ausgelöst wird.

Im Rahmen dieser Prüfung wurde festgestellt, dass dies 
nicht der Fall ist. Das angezeigte Vorhaben bedarf daher kei-
ner Genehmigung nach dem BImSchG.

Die Entscheidung nach § 15 Abs. 2a BImSchG wird hiermit 
in Verbindung mit dem Erlass des Ministeriums für Um-
welt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz NRW 
vom 01.09.2021 zu „Auslegungsfragen zu unbestimmten 
Rechtsbegriffen zur Umsetzung der Seveso-III-Richtlinie in 
nationales Recht“ öffentlich bekannt gemacht.

 Im Auftrag 
 gez. Bierkamp

Abl. Bez.Reg. Mstr. 2023 S. 227

162  Bekanntmachung gemäß § 10 des Bundes-lmmis-
sionsschutzgesetzes (BImSchG)

Bezirksregierung Münster 
52-500-0019065/0001.V 

 Münster, den 23.08.2023  
 Domplatz 1 – 3, 48147 Münster

Die Schulze Bölling Naturenergien GmbH hat die Geneh-
migung gemäß §§ 4 und 8a Bundes-Immissionsschutzge-
setz (Errichtung und Betrieb einer Biogaserzeugungsanlage/
Biomethanaufbereitungsanlage) in Heek (Gemarkung Ott-
marsbocholt, Flur 19, Flurstück 329) beantragt.

Gegenstand des Antrages:

Bau einer Biogaserzeugungsanlage inkl. Gasaufbereitung 
und einer CO2-Verflüssigung

Ferner wurde die Zulassung des vorzeitigen Beginns gemäß 
§ 8a BImSchG (hier: Erdbau, Betonbau der Behälter ohne 
Ausbau) beantragt.

Die Anlage soll nach Genehmigung errichtet und betrieben 
werden.

Gemäß den Bestimmungen des BImSchG und der 4. Ver-
ordnung zur Durchführung des BImSchG (Verordnung über 
genehmigungsbedürftige Anlagen) bedarf das beantragte 
Vorhaben einer Genehmigung nach diesen Vorschriften.

Das beantragte Vorhaben wird hiermit gemäß § 10 BImSchG 
bekannt gemacht. Die Veröffentlichung erfolgt zeitgleich 
auf der Internetseite der Bezirksregierung Münster  
www.brms.nrw.de/go/verfahren und des Amtsblattes der 
Bezirksregierung Münster.

Bei dem Vorhaben handelt es sich um eine Anlage gemäß 
Anhang Nr. 8.6.3.1, 1.16, 9.36 und 9.1.1.2 der 4. Verord-
nung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzge-
setzes - Verordnung über genehmigungsbedürftige Anlagen 
(4. BImSchV), die gemäß Art. 10 der Richtlinie 2010/75/
EU des Europäischen Parlaments und des Rates über In-
dustrieemissionen (IED-Richtlinie) zudem als IED-Anlage 
einzustufen ist.

Der Genehmigungsantrag und die dazugehörigen Unterla-
gen liegen nach der Bekanntmachung einen Monat, vom 
04.09.2023 bis einschließlich 05.10.2023, während der 
Dienststunden zur Einsicht bei folgenden Behörden aus:

  Gemeinde Senden, Münsterstraße 30, 48308 Senden, 
Raum 305 – 2.OG – Ansprechpartner: Herr Bolle (Tel.: 
02597-699 334; c.bolle@sendenwestfalen.de)

  In der Zeit von 
montags bis mittwochs  von 08:30 Uhr bis 12:00 Uhr 
und    von 14:00 Uhr bis 15:30 Uhr 
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donnerstags  von 08:30 Uhr bis 12:00 Uhr 
und   von 14:00 Uhr bis 17:00 Uhr 
und freitags  von 08:30 Uhr bis 12:00 Uhr

  Außerhalb dieser Öffnungszeiten kann eine Einsicht-
nahme nach vorheriger Terminabstimmung erfolgen; 
eine Terminabsprache unter der o.g. Kontaktmöglichkeit 
ist grundsätzlich wünschenswert.

  Bezirksregierung Münster, Dezernat 52, Büro N 4019, 
Albrecht-Thaer-Straße 9, 48147 Münster

  Für die Einsichtnahme ist eine Terminabsprache unter 
Tel.: 0251/411-5730 erforderlich.

Zeitgleich wird die vorliegende öffentliche Bekanntma-
chung gemäß den Anforderungen des § 27 a VwVfG auf 
folgender Internetseite der Bezirksregierung Münster ver-
öffentlicht:
https://www.bezreg-muenster.de/de/service/bekanntma-
chungen/verfahren/........./index.html

Maßgeblich ist der Inhalt der zur Einsichtnahme bei den 
oben genannten Stellen ausliegenden Antragsunterlagen.

Nach Ablauf der Einwendungsfrist von einem Monat wer-
den alle Einwendungen ausgeschlossen, die nicht auf beson-
deren privatrechtlichen Titeln beruhen.

Die Einwendungen sollen die volle leserliche Anschrift (in 
Blockschrift) des Einwenders tragen.

Etwaige Einwendungen gegen das Vorhaben können vom 
04.09.2023 bis einschließlich 06.11.2023 unter der oben-
genannten Internetadresse sowie bei den vorgenannten Be-
hörden schriftlich oder elektronisch gemäß § 3a (1) VwVfG 
NRW an: dez52@brms.nrw.de vorgebracht werden. Mit Ab-
lauf dieser Frist sind für das Genehmigungsverfahren alle 
Einwendungen ausgeschlossen, die nicht auf besonderen 
privatrechtlichen Titeln beruhen. Dies gilt nicht für ein sich 
anschließendes Gerichtsverfahren.

Es wird darauf hingewiesen, dass die Einwendungsschrei-
ben an die Antragstellerin sowie den beteiligten Behörden 

zur Stellungnahme weitergegeben werden. Auf Verlangen 
der jeweiligen Einwender/Innen wird deren Namen und An-
schrift unkenntlich gemacht, soweit diese Angaben nicht zur 
Beurteilung des Inhaltes der Einwendung oder Stellungnah-
me erforderlich sind.

Fristgerecht erhobene Einwendungen werden, soweit dies 
auf Grund einer Ermessensentscheidung der Genehmi-
gungsbehörde gemäß § 16 der 9. BImSchV für die Prü-
fung der Genehmigungsvoraussetzungen gemäß § 6 BIm-
SchG von Bedeutung ist, in einem Erörterungstermin, am 
28.11.2023 um 10.00 Uhr, Gasthof Lindfeld, Dorfstraße 55, 
48308 Senden-Ottmarsbocholt erörtert. Soweit die Erörte-
rung an dem angegebenen Tag nicht abgeschlossen wird, ist 
die Fortführung an dem darauffolgenden Werktag vorgese-
hen.

Die Erörterung der fristgerecht erhobenen Einwendungen 
findet, sofern der Termin anberaumt wird, auch bei Ausblei-
ben des Antragstellers oder der Personen, die Einwendungen 
erhoben haben, statt.

Der Erörterungstermin ist öffentlich. Ein Recht zur Teilnah-
me haben neben den Vertretern der beteiligten Behörden die 
Antragstellerin, deren Bevollmächtigte und diejenigen, die 
rechtzeitig Einwendungen erhoben haben. Sonstige Perso-
nen können als Zuhörer am Termin teilnehmen, sofern ge-
nügend freie Plätze zur Verfügung stehen. Eine Abschrift 
der Niederschrift über den Verlauf und des Ergebnisses des 
Erörterungstermins wird dem Antragsteller übersandt, auf 
Antrag auch dem Einwendenden. Die Zustellungen können 
durch öffentliche Bekanntmachung ersetzt werden.

Kosten, die durch die Einsichtnahme in die Antragsunterla-
gen und die Teilnahme an dem Erörterungstermin entstehen, 
können nicht erstattet werden.

 Im Auftrag 
 gez. Andreas Klösener
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163  Allgemeinverfügung zur Festlegung eines einheit-
lichen elektronischen Datenverarbeitungsverfah-
rens (EDV-Verfahren) für die Niederschriften von 
Trinkwasseruntersuchungsergebnissen

- Bekanntmachung des Landesamtes für Natur,  
Umwelt und Verbraucherschutz Nordrhein-Westfalen 

(LANUV NRW) -

Aufgrund des § 44 Abs. 2 der Trinkwasserverordnung 
(TrinkwV) vom 20. Juni 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 159, S. 2), 
in der jeweils geltenden Fassung, wird Folgendes bestimmt:

 1.  Für die Niederschriften der Trinkwasseruntersu-
chungsergebnisse nach §§ 28, 32 und 61 TrinkwV ist 
ab dem 1. August 2016 ein einheitliches EDV-Verfah-
ren zu verwenden. Als EDV-Verfahren wird die Soft-
wareschnittstelle bezeichnet, die den Austausch von 
Daten ermöglicht.

   Die für das einheitliche EDV-Verfahren verbindlich 
anzuwendenden Formate und Schnittstellen („Schnitt-
stellenbeschreibung für den Datentransfer an das 
Trinkwasserdatenerfassungs- und Informationssystem 
(TEIS)“) stehen in der jeweils aktuellen Fassung auf 
der Homepage des IWW Rheinisch-Westfälischen 
Instituts für Wasser (www.iww-online.de) im Down-
load-Bereich zur Verfügung.

   Die für die Trinkwasserüberwachung zuständigen Ge-
sundheitsämter können in Einzelfällen Abweichungen 
von der Schnittstellenbeschreibung zulassen, wenn da-
durch die Berichtspflicht gemäß § 69 Abs. 1 TrinkwV 
nicht beeinträchtigt wird.

 2.  Die Betreiber einer Wasserversorgungsanlage gemäß 
§ 2 Nummer 3 TrinkwV haben ab dem 1. August 2016 
die oben genannte TEIS-Schnittstelle in der jeweils ak-
tuellen Fassung für die Übermittlung der Trinkwasser- 
untersuchungsergebnisse an die für die Trinkwasser- 
überwachung zuständigen Gesundheitsämter nach § 44 
Abs. 2 Satz 2 TrinkwV zu verwenden.

   Die Betreiber einer Wasserversorgungsanlage können 
abweichend auch veranlassen, dass die Ergebnisse 
jeder Untersuchung durch das von ihnen beauftragte 
Labor unmittelbar an die für die Trinkwasserüberwa-
chung zuständigen Gesundheitsämter weitergeleitet 
werden, sofern das Labor die oben genannte Schnitt-
stelle verwendet. Die sich aus § 47 TrinkwV ergeben-
den besonderen Anzeige- und Handlungspflichten 
bleiben unberührt.

Gemäß § 41 Abs. 4 Satz 3 Verwaltungsverfahrensgesetz für 
das Land Nordrhein-Westfalen (VwVfG NRW), Bekannt-
machung der Neufassung, vom 12. November 1999, in der 
jeweils geltenden Fassung, gilt diese Allgemeinverfügung 
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zwei Wochen nach ihrer Veröffentlichung als bekannt gege-
ben. 

Die Allgemeinverfügung einschließlich ihrer Begründung 
liegt im LANUV NRW, Dienstgebäude Wuhanstraße 6 in 
47051 Duisburg – Fachbereich 52 – aus und kann während 
der allgemeinen Dienstzeiten eingesehen werden. Des Wei-
teren wird die Allgemeinverfügung auf der Internetseite des 
LANUV (www.lanuv.nrw.de) veröffentlicht. 

Begründung:

Aufgrund des § 4 Zuständigkeitsverordnung Umweltschutz 
(ZustVU) i.V.m. Teil B Anhang II Nr. 21.4.4 des Verzeich-
nisses der ZustVU ist das Landesamt für Natur, Umwelt und 
Verbraucherschutz Nordrhein-Westfalen für den Erlass die-
ser Allgemeinverfügung zuständig.

Ermächtigungsgrundlage für die Anordnungen Nr. 1 und 
2 dieser Verfügung ist § 44 Abs. 2 TrinkwV. Danach kann 
eine andere auf Grund Landesrechts zuständige Stelle u.a. 
bestimmen, dass ein einheitliches EDV-Verfahren anzuwen-
den ist. 

Das Melde- und Berichtswesen soll im Land NRW elektro-
nisch einheitlich geregelt werden. 

Zur Vereinheitlichung der Systeme auf der gesamten Be-
richtsebene berichten bereits die Gesundheitsämter im Land 
Nordrhein-Westfalen jährlich die Trinkwasserdaten an das 
LANUV NRW elektronisch und im jeweils aktuellen TEIS/
ZTEIS-kompatiblen Format. 

Zur weiteren Vereinheitlichung des Verfahrens dient diese 
Allgemeinverfügung. 

Mit der Festlegung zur Verwendung des oben genannten ein-
heitlichen EDV- Verfahrens wird die Voraussetzung geschaf-
fen, dass die Daten kompatibel sind und beim Gesundheits- 
amt direkt in die bestehenden Datenbanken der Behörden 
eingepflegt und zur Erfüllung der Berichtspflichten gemäß 
§ 69 TrinkwV und der EU-Berichterstattung (EU-Trinkwas-
serrichtlinie) genutzt werden können. 

Gemäß § 44 Abs. 2 Satz 2 TrinkwV ist der Betreiber einer 
Wasserversorgungsanlage verpflichtet, dem Gesundheits-
amt innerhalb von zwei Wochen nach dem Abschluss der 
Untersuchung nach der TrinkwV eine Kopie der Nieder-
schrift der Untersuchungsergebnisse zu übersenden. Die 
Ergebnisse der gemäß TrinkwV durchgeführten Analysen 
sind dem Gesundheitsamt ab dem 01. August 2016 entspre-
chend dieser Verfügung in elektronischer Form und im fest-
gelegten TEIS-Format zu übermitteln. Die Verwendung der 
Schnittstelle für die Datenübergabe hat durch den Betreiber 
einer Wasserversorgungsanlage zu erfolgen. 

Entsprechendes gilt für die Untersuchungsstelle, sofern die 
unmittelbare Weiterleitung der Ergebnisse an die Gesund-
heitsämter durch den Betreiber einer Wasserversorgungsan-
lage veranlasst worden ist. 

In Einzelfällen sind die für die Trinkwasserüberwachung zu-
ständigen Gesundheitsämter berechtigt, Abweichungen von 
der Schnittstellenbeschreibung zuzulassen, wenn dadurch 
die Berichtspflicht gemäß § 69 Abs. 1 TrinkwV nicht beein-
trächtigt wird. 

Durch die Verwendung einheitlicher Datenformate wird der 
Erfassungsaufwand für alle Beteiligten erheblich reduziert. 
Die Einführung eines einheitlichen EDV-Verfahrens dient 
der Kompatibilität, der Sicherstellung einer hohen Qualität 
und einer zeitnahen Übersendung von Untersuchungsergeb-
nissen.

Die Vorgabe und Verwendung eines einheitlichen EDV-Ver-
fahrens ist für die Erfüllung der Informations- und Berichts-
pflichten gemäß Trinkwasserverordnung zwingend erforder-
lich.

Rechtsbehelfsbelehrung:

Gegen diese Allgemeinverfügung kann innerhalb eines Mo-
nats nach Bekanntgabe Klage bei dem Verwaltungsgericht, 
bei dem der Beschwerte seinen Sitz hat (Adresse und Zu-
ständigkeitsgebiete unter „Hinweise Verwaltungsgerichte“), 
erhoben werden. Die Klage ist schriftlich beim Verwal-
tungsgericht einzureichen oder zu Protokoll des Urkunds-
beamten der Geschäftsstelle zu erklären. Die Klage kann 
auch durch Übertragung eines elektronischen Dokuments 
an die elektronische Poststelle des Gerichts erhoben werden. 
Das elektronische Dokument muss mit einer qualifizierten 
elektronischen Signatur der verantwortenden Person verse-
hen sein oder von der verantwortenden Person signiert und 
auf einem sicheren Übermittlungsweg gemäß § 55a Absatz 
4 VwGO eingereicht werden. Es muss für die Bearbeitung 
durch das Gericht geeignet sein. Die technischen Rahmen-
bedingungen für die Übermittlung und die Eignung zur Be-
arbeitung durch das Gericht bestimmen sich nach näherer 
Maßgabe der Elektronischer-Rechtsverkehr-Verordnung 
vom 24. November 2017 (BGBl. I S. 3803) in der jeweils 
geltenden Fassung. Wird die Klage durch einen Rechtsan-
walt, eine Behörde oder eine juristische Person des öffent-
lichen Rechts einschließlich der von ihr zur Erfüllung ihrer 
öffentlichen Aufgaben gebildeten Zusammenschlüsse erho-
ben, muss sie nach § 55d Satz 1 VwGO als elektronisches 
Dokument übermittelt werden. Dies gilt nach § 55d Satz 2 
VwGO auch für andere nach der VwGO vertretungsberech-
tigte Personen, denen ein sicherer Übermittlungsweg nach § 
55a Absatz 4 Satz 1 Nummer 2 VwGO zur Verfügung steht. 
Ist eine Übermittlung als elektronisches Dokument aus tech-
nischen Gründen vorübergehend nicht möglich, bleibt auch 
bei diesem Personenkreis nach § 55d Satz 1 und 2 VwGO 
die Klageerhebung mittels Schriftform oder zu Protokoll 
des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle zulässig. Die vo-
rübergehende Unmöglichkeit ist bei der Ersatzeinreichung 
oder unverzüglich danach glaubhaft zu machen; auf Anfor-
derung ist ein elektronisches Dokument nachzureichen.

 Hinweis:
  Weitere Informationen erhalten Sie auf der Internetseite 

www.justiz.de.

Die Zuständigkeitsbezirke und Adressen der Verwaltungs-
gerichte sind nachfolgend aufgeführt: 

 •  Das Verwaltungsgericht Aachen (Adalbertsteinweg 92 
im Justizzentrum, 52070 Aachen) ist zuständig für das 
Gebiet der kreisfreien Stadt Aachen und der Kreise 
Aachen, Düren, Euskirchen und Heinsberg.

 •  Das Verwaltungsgericht Arnsberg (Jägerstrasse 1, 
59821 Arnsberg) ist zuständig für das Gebiet der kreis-
freien Städte Hagen und Hamm sowie des Ennepe- 
Ruhr-Kreises, des Hochsauerlandkreises, des Märki-
schen Kreises und der Kreise Olpe, Siegen-Wittgen-
stein und Soest.

 •  Das Verwaltungsgericht Düsseldorf (Bastionstrasse 
39, 40213 Düsseldorf) ist zuständig für das Gebiet 
der kreisfreien Städte Düsseldorf, Duisburg, Krefeld, 
Mönchengladbach, Mülheim a. d. Ruhr, Oberhausen, 
Remscheid, Solingen und Wuppertal sowie der Kreise 
Kleve, Mettmann, Neuss, Viersen und Wesel.

 •  Das Verwaltungsgericht Gelsenkirchen (Bahnhofs-
vorplatz 3, 45879 Gelsenkirchen) ist zuständig für 
das Gebiet der kreisfreien Städte Bochum, Bottrop, 
Dortmund, Essen, Gelsenkirchen und Herne sowie der 
Kreise Recklinghausen und Unna.

 •  Das Verwaltungsgericht Köln (Appellhofplatz, 50667 
Köln) ist zuständig für das Gebiet der kreisfreien 
Städte Bonn, Köln und Leverkusen sowie des Rhein-
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Erft-Kreises, des Oberbergischen Kreises, des Rhei-
nisch-Bergischen Kreises und des Rhein-Sieg-Kreises.

 •  Das Verwaltungsgericht Minden (Königswall 8, 32389 
Minden) ist zuständig für das Gebiet der kreisfreien 
Stadt Bielefeld sowie der Kreise Gütersloh, Herford, 
Höxter, Lippe, Minden-Lübbecke und Paderborn. 

 •  Das Verwaltungsgericht Münster (Piusallee 38, 48147 
Münster) ist zuständig für das Gebiet der kreisfreien 
Stadt Münster sowie der Kreise Borken, Coesfeld, 
Steinfurt und Warendorf.

Duisburg, den                       

Im Auftrag 

(Dr. Friederike Vietoris)
Abl. Bez.Reg. Mstr. 2023 S. 227-230
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